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eingesehen oder kostenlos abgeholt werden. 
Zudem wird das Amtsblatt auf der Homepage der Stadt Dorsten www.dorsten.de veröffentlicht. 

 
 

Hinweis zur Einsicht in aktuelle Sitzungsunterlagen: 
Interessenten können die Unterlagen für den öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen etwa 

eine Woche vor dem Sitzungstermin während der Öffnungszeiten an folgenden Stellen einsehen: 
Bürgermeisterbüro, Rathaus – Stadtbibliothek, VHS-Gebäude - Bücherei Wulfen, Gesamtschule 

 
Zudem sind die öffentlichen Sitzungsunterlagen auf der Internetseite www.dorsten.de – Ratsinformationssystem  

(https://dorsten.more-rubin1.de) ca. zwei Wochen vor Sitzungsbeginn hochgeladen.  
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Öffentliche Bekanntmachung der Wirtschaftsförderung in Dorsten Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (WINDOR) 

 

Das Jahresergebnis 2023 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WINDOR GmbH) 
wird gem. §108 GO NRW bekannt gemacht. 

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. September 2024 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2023 sowie den Lagebericht der WINDOR für das Wirtschaftsjahr 2023
festgestellt und beschlossen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 85.139,08 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 liegen bei der WINDOR GmbH, Bismarck-
straße 24, 46284 Dorsten, Raum 1.17 

                    

vom 18.11 bis einschließlich 26.11.2024 (7 Arbeitstage) 

 

während der folgenden Öffnungszeiten: 

montags bis donnerstags           von 8:30 Uhr bis 16.00 Uhr 

freitags                                        von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr  

zur Einsicht öffentlich aus. 

 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der WINDOR GmbH beauftragte  

Aleff & Partner GmbH, Dorsten hat den Bestätigungsvermerk am 23.08.2024 erteilt. 

 

Dorsten, 04.11.2024 

 
gez. 
 
Markus Funk 
Geschäftsführer 
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Dorsten, 06.11.2024 

 
 
An die 
Mitglieder 
des Wahlausschusses 
 
der Stadt Dorsten 
 
 
 
 
 

Einladung 
 
Zur 1. Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Dorsten lade ich ein. 
 
Tag und Stunde: Mittwoch, 20. November 2024, 15:30 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, 

Halterner Straße 5, 46284 Dorsten 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt Drucks.-Nr.  

1 322/24 Bestellung von Schriftführern 
 

2  Fragestunde für Einwohner 
 

3  Bekanntgaben 
 

4 320/24 Kommunalwahl 2025 
- Wahlbezirkseinteilung 
 

5 mdl. Einteilung des Stadtgebietes in Kreiswahlbezirke 
 

6  Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 
Bitte beachten Sie, dass nichtöffentliche Unterlagen der Geheimhaltung unterliegen. Die Weiterlei-
tung oder auch die mündliche Bekanntgabe des Inhalts oder Teile des Inhaltes an Dritte stellt ei-
nen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht dar. Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass diese 
Sitzungsunterlagen nicht in unbefugte Hände gelangen. Geben Sie diese daher auch nach ihrer 
Behandlung nicht in allgemein zugängliche Papier- oder Abfallbehälter. Nicht mehr benötigte Un-
terlagen können in der Poststelle oder im Bürgermeisterbüro zur Vernichtung abgegeben werden. 
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Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig. 
Die Mitglieder des Wahlausschusses sind nicht gehindert, an einer Entscheidung mitzuwirken, die 
sich auf ihre Wahl oder Bewerbung erstreckt. 
 
Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt. 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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